
 
Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen des  
Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Entsorgung von  
Abfällen aus privaten Haushaltungen  
(AGB Abfallentsorgung-Kreis) vom 19.12.2005 einschließlich Ände-
rungen vom 10.12.2007, 19.12.2008, 16.12.2009, 25.11.2011, 
04.12.2012, 17.12.2013, 8.12.2014  

 
 
Artikel I 
 
 
§ 3 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

Kompostierbare Abfälle nach Absatz 1 hat der Kunde unter Verwendung der vom Kreis zur Verfü-

gung gestellten Abfallbehälter (sog. Biotonnen) dem Kreis zu überlassen, es sei denn, die grund-

sätzlich bestehende Anschluss- und Überlassungspflicht für kompostierbare Abfälle liegt im Einzel-

fall nicht vor und wurde im Verfahren nach § 3 Abs. 7 der Abfallwirtschaftssatzung angezeigt und 

nachgewiesen. 

 

 

 
Artikel II 

 
 
Die Ziffer III der Anlage I zu § 10 AGB Abfallentsorgung-Kreis wird wie folgt ge-
fasst: 
 

Monatliches Leistungsentgelt für die Regelabfuhr von Bioabfall 

 
Pro Haushalt ist die Sammlung und Verwertung von Bioabfall bis zu 120 l vierzehntäglich im monatlichen 

Grundentgelt enthalten (= Regelentsorgung Bioabfall). 

 

jede weitere Biotonne 120 l  14-täglich 2,50 Euro 

jede weitere Biotonne 240 l  14-täglich 4,70 Euro 

 

Für Eigenkompostierer, die eine Befreiung von der Anschluss- und Überlassungspflicht für Bioabfälle ange-

zeigt und nachgewiesen haben, verringert sich der im Grundentgelt enthaltene Betrag für die Sammlung und 

Verwertung von Bioabfall um 1,25 €. 

 

Das einmalige Entgelt für die Bereitstellung einer Biotonne (120 l)  

mit Biofilterdeckel beträgt 12,50 Euro 

Das einmalige Entgelt für die Bereitstellung einer Biotonne (240 l)  

mit Biofilterdeckel beträgt 25,00 Euro 

 

Für die laufende Nutzung, Reparatur und Wartung des Biofilterdeckels  

beträgt das monatliche Nutzungsentgelt 0,90 Euro 

  

 
Die Ziffer V der Anlage I zu § 10 AGB Abfallentsorgung-Kreis entfällt 
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Die Ziffer VI der Anlage I zu § 10 AGB Abfallentsorgung-Kreis wird Ziffer V und 
wie folgt gefasst: 
 

Leistungsentgelt für den Erwerb eines Abfallsackes für die Einsammlung von vorübergehend 

verstärkt anfallenden Abfällen 

 

 120 l Mehrmengensack für Restabfälle je Stück  4,00 Euro 

 60 l Mehrmengensack für Restabfälle je Stück 2,00 Euro 

 60 l Mehrmengensack für Bio- und Grüngut je Stück 1,20 Euro 

 
 
Die Ziffer VII der Anlage I zu § 10 AGB Abfallentsorgung-Kreis wird Ziffer VI 
 
 
Die Ziffer VIII der Anlage I zu § 10 AGB Abfallentsorgung-Kreis wird Ziffer VII 
 
 
Die Ziffer IX der Anlage I zu § 10 AGB Abfallentsorgung-Kreis wird Ziffer VIII 
 
 
Die Ziffer X der Anlage I zu § 10 AGB Abfallentsorgung-Kreis wird Ziffer IX 
 
 
Die Ziffer XII der Anlage I zu § 10 AGB Abfallentsorgung-Kreis wird Ziffer XI 
 
 
 
Artikel III 

 

Die Regelungen der Artikel I und II gelten ab Veröffentlichung.  

 

 

 

Rendsburg,  den XX.XX.2015     

 

    

_______________________________________ 

Dr. Rolf-Oliver Schwemer 

Landrat 
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